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KANTON ZURICH

Gesetzliche Grundlagen

Gesetz iiber das gesamte Unterrichtswesen vom 23. Dezember 1859,
zum Teil iiberholt.

Gesetz iiber die Volksschule vom 11. Juni 1899 (in Revision).

Verordnung iiber das Volksschulwesen vom 7. April 1900, mit Ab-
dnderungen vom 10. Mirz 1927, 30. Dezember 1929 und 29. Sep-
tember 1938 (Arbeitslehrerinnen).

Lehrplan der Volksschule vom 15. Februar 1905, mit Abinderungen
vom 21. Miarz 1933, 8. Juni 1937, 1. Juli 1941, 4. Januar 1955.

Organisation und Lehrplan des hauswirtschaftlichen Unterrichts der
Volksschule vom 8. Mirz 1938.

Lehrplan fiir den Handarbeitsunterricht fiir die Midchen an den
Volksschulen vom 17. November 1953.

Einfiithrungsgesetz zum Bundesgesetz iiber die berufliche Ausbildung
vom 3. Juli 1938.

Gesetz iiber die hauswirtschaftliche Fortbildungsschule vom 5. Juli
1931.

Organisation und Lehrplan fiir die obligatorische und hauswirtschaft-
liche Fortbildungsschule vom 8. Mirz 1938.

Organisation und Lehrplan der freiwilligen Kurse der hauswirtschaft-
lichen Fortbildungsschule vom 23. Juni 1953.

Lehrplan fiir die landwirtschaftliche Fortbildungsschule vom 28. No-
vember 1930.

Gesetz betreffend die Forderung der Landwirtschaft vom 24. Sep-
tember 1911, Abinderungen vom 19. Februar 1922 und 22. Mai
1949.

Gesetz iiber die Ausbildung von Lehrkriften fiir die Primarschule
vom 3. Juli 1938.

Verordnung zum Gesetz vom 3. Juli 1938 iiber die Ausbildung von
Lehrkriften fiir die Primarschule vom 15. Dezember 1938, mit
Abinderungen vom 5. Juni 1947.

Schulordnung des Unterseminars Kiisnacht vom 3. Mai 1949, mit
Abinderungen vom 22. August 1950 und 30. Mirz 1954.

Lehrplan des Unterseminars Kiisnacht vom 13. Juni 1939 (teil-
weise revidiert).

Reglement iiber das Oberseminar vom 26. Juni 1951.

Lehrplan des kantonalen Oberseminars vom 3. Februar 1948.
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Reglement iiber die Lernvikariate an der Volksschule vom 3. Fe-
bruar 1938.

Gesetz iiber die Ausbildung und Priifung von Sekundarlehrern vom
27. Marz 1881.

Reglement iiber die Fihigkeitspriifungen ziircherischer Sekundar-
lehrer vom 15. Februar 1921, mit Abinderungen vom 30. Juni
1936, 21. Mai 1953, 2. Juli 1953 und 23. September 1954.

Wegleitung fiir die Kandidaten des Sekundarlehramtes vom 4. Juli
1939.

Reglement fiir die Aufnahme in das kantonale Arbeitslehrerinnen-
seminar vom 20. Juli 1948, mit Abéinderung vom 17. Januar
1950.

Provisorischer Lehrplan des kantonalen Arbeitslehrerinnenseminars
Ziirich vom 13. Februar 1951.

Programm der Kurse zur Heranbildung von Arbeitslehrerinnen an
den Volks- und Fortbildungsschulen des Kantons Ziirich vom
20. September 1938, mit Abinderung vom 20. Juli 1948.

Reglement fiir die Aufnahmepriifung zum Ausbildungskurs von
Haushaltungslehrerinnen vom 26. Januar 1954.

Schulordnung der Kantonsschule Ziirich vom 13. Februar 1951.

Lehrpline 1943 des Gymnasiums Ziirich (Realgymnasium, Literar-
gymnasium).

Lehrplan der Oberrealschule Ziirich vom 19. November 1940.

Lehrplan der Handelsschule Ziirich (Neudruck 1952).

Schulordnung der Kantonsschule Winterthur vom 12. Dezember1939.

Lehrplan der Kantonsschule Winterthur: Gymnasium vom 8. Fe-
bruar 1949.

Lehrplan der Kantonsschule Winterthur: Oberrealschule. Techni-
sche Abteilung, vom 24. Juni 1947.

Lehrplan der Kantonsschule Winterthur: Oberrealschule. Lehramts-
abteilung, vom 20. Dezember 1949.

Gesetz iiber die Kantonsschule Ziircher Oberland vom 5. Oktober
1952.

Gesetz betreffend das Technikum vom 25. Oktober 1896.

Reglement fiir das Technikum vom 4./6. Juli 1939, mit Abinderung
vom 10. Juli 1947.

Lehrpline der verschiedenen Fachschulen des Technikums: Schule
fir Hochbau, Tiefbau, Maschinenbau, Elektrotechnik, Chemie,
Handel (im jeweiligen Programm des Technikums enthalten).

Universititsordnung der Universitit Ziirich vom 11. Mirz 1920, mit
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Abinderungen vom 24. Juli 1920, 21. Marz 1929, 20. Oktober
1932, 11. September 1947 und 13. Mirz 1952.

Promotionsordnung der rechts- und staatswissenschaftlichen Fakul-
tit vom 24. Januar 1956.

Promotionsordnung der theologischen Fakultit vom 8. Oktober 1940.

Reglement iiber die medizinischen Priifungen und die Promotion
zum Doktor der Medizin an der Medizinischen Fakultit vom
26. August 1952.

Reglement iiber die zahnirztlichen Priifungen und die Promotion
zum Doktor der Zahnheilkunde an der Medizinischen Fakultit
vom 26. August 1952.

Promotionsordnung der Veterinir-medizinischen Fakultit vom
1. Juni 1934, mit Abinderung vom 23. Mirz 1937.

Promotionsordnung der Philosophischen Fakultit I vom 1. Juni 1948,
mit Erginzung vom 13. Juni 1950.

Promotionsordnung der Philosophischen Fakultit II vom 30. No-
vember 1954 ( mit Absinderung vom 28. Dezember 1954).

Reglement iiber die Diplompriifung fiir das héhere Lehramt in den
philologisch-historischen Fichern an der Universitit Ziirich
vom 30. November 1954.

Reglement iiber die Lizentiatsprifung an der Philosophischen Fakul-
tit I der Universitit Ziirich vom 8. Mirz 1955.

Reglement iiber die Diplompriifung fiir das hohere Lehramt in den
mathematisch-naturwissenschaftlichen Fichern an der Univer-
sitat Ziirich vom 30. November 1954.

Reglement iiber die Priifungen fiir das Diplom als Naturwissenschaf-
ter an der Philosophischen Fakultit IT vom 30. November 1954.

1. Die Kleinkinderschule

Die Kleinkinderschulen sind freiwillige Schopfungen, deren Triger
Gemeinden, Vereine oder Private sind. Eintrittsalter drei bis fiinf
Jahre. Meist kleines Schulgeld. 535 Kindergirten und Abteilungen
in 93 Gemeinden, verteilt auf das ganze Kantonsgebiet.

2. Die Primarschule
Schulpflicht

Alle Kinder, die bis Ende April das 6. Altersjahr zuriickgelegt
haben, werden auf Beginn des Schuljahres schulpflichtig.

Die Schulpflicht dauert acht Jahre. Schuljahrbeginn anfangs Mai.
Jihrliche effektive Schulzeit 40 Wochen.
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Die Ausgestaltung der Oberschule (7. und 8. Klasse) auf werk-
titiger Grundlage ist in Ziirich, Winterthur und an andern Orten in
Gestalt von Versuchsklassen verwirklicht.

Fiir korperlich gebrechliche und geistig zuriickgebliebene Kinder,
fiir die nicht Anstaltsversorgung notwendig ist, werden Spezial- und
Forderklassen gefiihrt. Geistesschwache, schwererziechbare und kor-
perlich anormale Kinder finden ihre angemessene Ausbildung in ent-
sprechenden staatlichen oder privaten Anstalten. Fiir die voriiber-
gehende Beobachtung und Begutachtung bestehen verschiedene Be-
obachtungsstationen. Der Staat leistet an die Anstaltsversorgung
Beitrige.

Handarbeitsunterricht der Midchen: Obligatorisch im vierten
bis achten Schuljahr. Fiir die 3. Klasse kann die Gemeinde das Obli-
gatorium einfithren. Hauswirtschaftsunterricht der Midchen im sie-
benten und achten Schuljahr.

Handarbeitsunterricht der Knaben: Die Schulgemeinden kénnen
diesen Unterricht vom vierten Schuljahr an als freiwilliges Fach ein-
fithren.

Lehrmittel und Schulmaterial

Die obligatorischen Lehrmittel werden soweit méglich vom Staat
herausgegeben. Die Verwaltung und Abgabe besorgt der kantonale
Lehrmittelverlag. Fiir die Kosten der Lehrmittel haben die Schul-
gemeinden aufzukommen. Sie erhalten daran im Verhiltnis ihrer
Steuerkraft staatliche Beitriige von 5 bis 74 9%,. Die Lehrmittel wer-
den leihweise an die Schiiler abgegeben und bleiben Eigentum der
Schulgemeinde.

Das Schul- und Arbeitsmaterial wird von den Schulgemeinden
angeschafft und den Schiilern unentgeltlich zur Verfiigung gestellt.

Schularztdienst

Der schulirztliche Dienst erstreckt sich auf simtliche Schulen
und Erziehungsanstalten, die den Gemeinde- oder Bezirksschul-
pflegen unterstellt sind, und umfaBt nicht nur die Schiiler und die
Lehrerschaft, sondern auch das Bedienungspersonal. Auch fiir die
Kindergirten ist eine den Verhiltnissen angepafte Kontrolle ange-
ordnet, die insbesondere eine erfolgreiche Tuberkulosebekimpfung
gewihrleistet. Fiir die Durchfithrung des schulirztlichen Dienstes
bestimmen die Schulgemeinden Schuldrzte. Es konnen sich mehrere
Gemeinden zur Wahl eines Schularztes und zur Beschaffung der
notwendigen Einrichtungen zusammenschlieBen.
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Schulzahnarztdienst

Eine kantonale Regelung der Schulzahnpflege auf gesetzlicher
Basis besteht im Kanton Ziirich nicht. Die Organisation des schul-
zahnirztlichen Dienstes ist den Gemeinden iiberlassen, die griBten-
teils einen solchen eingefiihrt haben. In den meisten Gemeinden wid-
men sich Privatzahnirzte nebenamtlich in ihren Praxisriumen der
Schulzahnpflege. Kommunale Schulzahnkliniken mit hauptamtlich
tiatigen Schulzahniirzten bestehen in Stadt und Bezirk Ziirich. In den
Bezirken Biilach und Dielsdorf haben sich eine Anzahl von Gemeinden
einer ambulanten Schulzahnklinik angeschlossen.

Der Kanton leistet den finanzschwachen Gemeinden Staatsbei-
trige an die Auslagen fiir die Schulzahnfiirsorge.

In der Stadt Ziirich ist im Jahre 1949 eine soziale Zahnpflege fiir
schulentlassene Jugendliche vom 15. bis 20. Altersjahr eingefiihrt
worden. Kontrolle und Behandlungen erfolgen durch Privatzahn-
drzte.

Firsorge

Die soziale Jugendfiirsorge und Jugendhilfe sind beim kantonalen
Jugendamt und beim Jugendamt der Stadt Ziirich zentralisiert.

3. Die Sekundarschule

Die Sekundarschule ist freiwillig und umfafit drei Jahreskurse
von je 40 Schulwochen. AnschluBl an die 6. Klasse der Primarschule.

(Obligatorischer Franzésischunterricht; in der 3. Klasse fakulta-
tiver Englisch- oder Italienischunterricht). Koedukation.

Midchenhandarbeitsunterricht obligatorisch in allen Klassen.
Der hauswirtschaftliche Unterricht kann von den Gemeinden in der
2. Klasse eingefiihrt werden. Freiwilliger Besuch des eventuell von
der Gemeinde eingefithrten Knabenhandarbeitsunterrichtes, zum
Teil gemeinsam mit den Schiilern der Primarschule.

Kein Schulgeld. Unentgeltliche Abgabe der Lehrmittel und der
Schulmaterialien, wie Primarschule.

4. Die beruflichen Fortbildungsschulen

a. Gewerbliche Fortbildungsschulen

Triager: Gemeinden oder Berufsverbinde. Eine besonders aus-
gebildete Organisation besitzen die gewerblichen Berufsschulen der
Stiddte Ziirich und Winterthur, doch haben im Prinzip alle Berufs-
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schulen die gleiche Organisation; auch die lindlichen Berufsschulen
organisieren Kurse fiir die Weiterbildung. Die Schiiler der gewerbli-

chen Berufsschulen werden in Berufsklassen zusammengefait. In
18 Gemeinden werden gewerbliche Berufsschulen gefiihrt.

b. Kaufminnische Fortbildungsschulen

Triger sind die Kaufminnischen Vereine. Uber eine besonders aus-
gebildeteOrganisation verfiigen die Berufsschulen des Kaufménnischen
Vereins der Stiadte Ziirich und Winterthur, die im iibrigen in bezug
auf Subvention, Inspektorat, Organisation, Lehrplan usw. den glei-
chen Bedingungen unterliegen wie die andern kaufminnischen Be-
rufsschulen. Die Handelsschule des Kaufminnischen Vereins Ziirich
umfaBt neben den zur Vorbereitung auf die kaufmannische Lehrlings-
priifung oder der Weiterbildung dienenden Kursen héhere Kurse fiir
Angestellte, Vorbereitungskurse fiir die Diplomierung als Buchhalter,
Geschiftskorrespondent und Geschiftsstenograph. Morgen- und
Abendkurse. Eintrittsalter: Das Schuljahr, in dem der Schiiler
16 Jahre alt wird. Kaufminnische Fortbildungsschulen werden in
acht Gemeinden gefiihrt.

5. Die allgemeinen, die landwirtschaftlichen
und die hauswirtschaftlichen Fortbildungsschulen

a. Die allgemeinen und die landwirtschaftlichen
Fortbildungsschulen

(Kurse fiir Jungarbeiter und landwirtschaftliche Fortbildungsschulen)

Organisation durch die Gemeinden. Schulbesuch freiwillig. Be-
sucher: Jugendliche aus der Landwirtschaft oder jugendliche Fabrik-
arbeiter im 16. bis 18. Altersjahr. Zum grofiten Teil Winterschulen.
Unterrichtszeit zwei bis sechs Wochenstunden. Eintritt friihestens
nach erfiillter obligatorischer Schulpflicht. Die landwirtschaftlichen
Fortbildungsschulen wollen den landwirtschaftlichen Fachschulen
als Vorstufe dienen und iiberdies den Ubergang von der Volksschule
zum zukiinftigen Beruf vermitteln. 30 landwirtschaftliche Fortbil-
dungsschulen; 9 Kurse fiir Jungarbeiter.

b. Die hauswirtschaftlichen Fortbildungsschulen

Die nachschulpflichtigen Madchen sind zum Besuche verpflichtet.
Dauer zwei Jahre. Unentgeltlicher Unterricht. Die Durchfithrung
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geschieht in der Regel durch die Sekundarschulgemeinden, ausnahms-
weise durch die Primarschulgemeinden. Eintritt in der Regel mit
dem Schuljahr, in dem die Schiilerinnen das 16. Altersjahr zuriick-
legen. Die in einem gewerblichen oder kaufméannischen Lehrverhilt-
nis stehenden Midchen sind wihrend der Dauer der Lehrzeit von
der Verpflichtung zum Besuch der hauswirtschaftlichen Fortbildungs-
schule befreit, haben jedoch innert Jahresfrist nach Ablauf der Lehre
besondere fiir sie eingerichtete Haushaltungskurse zu besuchen. Eine
Fortbildungsklasse fiir Schulentlassene zur Absolvierung des obli-
gatorischen hauswirtschaftlichen Unterrichtes wird als Jahreskurs
in Verbindung mit der Haushaltungsschule des Schweizerischen Ge-
meinniitzigen Frauenvereins Ziirich an der schweizerischen Frauen-
fachschule in Ziirich gefiihrt. Uber den Rahmen einer gewohnlichen
Fortbildungsschule hinaus gehen auch die Miadchenfortbildungs-
schulen in Ziirich, Winterthur und Wetzikon: Tagesschule mit 29
Wochenstunden. Hauswirtschaftliche Fortbildungsschulen bestehen
in 86 Gemeinden.

6. Die vollen Berufsschulen

a. Landwirtschaftliche Berufsschulen

Kantonale landwirtschaftliche Schule Strickhof, Ziirich

1. Jahresschule: theoretisch-praktische Berufsausbildung fiir an-
gehende Landwirte in zwei aufeinanderfolgenden Jahreskursen. In-
ternat; Gutsbetrieb. Unterricht unentgeltlich. Kostgeld. Aufnahme-
bedingungen: zuriickgelegtes 17. Altersjahr, gute Volksschulbildung,
mindestens ein Jahr praktische Betitigung in der Landwirtschaft.

2. Winterschule

Kantonale landwirtschaftliche Winterschulen

Zwei aufeinanderfolgende Winterkurse, je von Anfang November
bis Mitte Mirz. Internat, Externat. Gutsbetrieb. Unterricht unent-
geltlich. Kostgeld. Eintritt nach zuriickgelegtem 17. Altersjahr, gute
Volksschulbildung; nichtbiuerliche Schiiler Ausweis iiber praktische
Betitigung in der Landwirtschaft.

Strickhof, Ziirich, Wiilflingen-Winterthur,! Wetzikon,! Widens-
wil, Biilach, Affoltern am Albis fithren mehrere Klassen; Eintritt
jedes Jahr méglich.

1 Im Sommer Haushaltungskurse
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b. Hauswirtschaftliche Berufsschulen

Kantonale biuerliche hauswirtschaftliche Schule Winterthur-Wiilflingen

(Sommerkurse)

Kantonale biuerliche hauswirtschaftliche Schule Wetzikon
(Sommerkurse)

Kantonale biuerliche hauswirtschaftliche Winterschule Uster

Halbjahreskurse. Internat. Eintritt: zuriickgelegtes 18. Alters-
jahr; nichtbiuerliche Bewerberinnen Ausweis iiber praktische Tatig-
keit in Bauernhaushalt. Kostgeld. Unterricht unentgeltlich.

Die Haushaltungsschule Ziirich, Zeltweg 21a (privat)

Die von der Sektion Ziirich des schweizerischen Gemeinniitzigen
Frauenvereins betriebene, von Stadt, Kanton und Bund subventio-
nierte Schule unterhilt:

1. Koch- und Haushaltungskurse von Halbjahresdauer fiir Interne
und Externe. Aufnahme nach zuriickgelegtem 17. Altersjahr. Voraus-
setzung: geniigende Schulbildung.

2. Koch- und Haushaltungskurse von Jahresdauer fiir Interne und
Externe. Eintrittsbedingungen: zuriickgelegtes 18. Altersjahr. Aus-
weis iiber mindestens neun mit Erfolg absolvierte Schuljahre, gute
Gesundheit. Der Jahreskurs bildet auch den ersten Teil des

3. Bildungskurses von Hausbeamtinnen. Kursdauer ein Jahr. Auf-
nahmebedingungen: zuriickgelegtes 21. Altersjahr, vorausgegangene
Absolvierung des einjihrigen Haushaltungskurses an der Haushal-
tungsschule Ziirich, Besuch einer Handelsschule und lingeres haus-
wirtschaftliches Praktikum in Betrieben.

4. Bildungskurse fiir Haushaltungslehrerinnen (siehe Ziff. 7 lit. d).

5. Kochkurse fiir gepflegte Kiiche, Dauer sechs Wochen; Haus-
haltungskurs fiir angehende Hausfrauen, Dauer sechs Wochen; kurz-
fristige Abend- und Nachmittagskurse fir Backen, Konservieren,
Diat, usw. — Kursgeld fiir alle Kurse.

Die Haushaltungsschule vermittelt auch in dreimonatigen Kur-
sen die Einfithrung der Teilnehmerinnen an den kantonalen Arbeits-
lehrerinnenkursen in die hauswirtschaftlichen Gebiete.

c. Gewerbliche Berufsschulen

Die Gewerbeschule der Stadt Ziirich

umfaBt sieben Abteilungen, die je von einem Vorsteher geleitet wer-
den:
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1. Baugewerbliche Abteilung: Berufsklassen fiir Baulehrlinge (Haf-
ner, Pflasterer, Plattenleger, Steinhauer usw.), Bauschlosser, Bau-
spengler, Drechsler, Eisenbetonzeichner, Gipser, Giirtler, Hochbau-
zeichner, Installateure (Gas und Wasser), Heizungsmonteure, Instal-
lationszeichner (Sanitéir und Heizung), Maurer, Schmiede, Schreiner,
Tapezierer-Dekorateure, Tiefbauzeichner, Wagner.

2. Mechanisch-technische Abteilung : Berufsklassen elekirotechnischer
Richtung fiir Elektromonteure, Elektromechaniker, Elektrowickler,
Radioelektriker, Schwachstromapparatemonteure, Laboranten physi-
kalischer Richtung, Maschinenzeichner;

Berufsklassen mechanischer Richtung fiir Mechaniker, Feinmecha-
niker, Maschinenschlosser, Werkzeugmacher, Dreher, Friser, Hobler,
GroBapparate-, Rohr- und Konstruktionsschlosser, GieSer und Mo-
dellschreiner, Karosseriegewerbe (Schlosser, Spengler, Wagner),

Maschinenzeichner, Optiker.
3. Allgemeine Abteilung: Berufsklassen fiir Bicker, Bicker-Pa-

tissiers, Herrencoiffeure, Drogisten, Firber, Glasbliser, Galvaniseure,
Girtner, Kellner und Serviertochter, Kéche, Konditoren, Kiirschner,
Laboranten, Metzger, Sattler (Sattler-Tapezierer, Karosseriesattler,
Reiseartikelsattler, Taschenmacher), Schneider, Schuhmacher, Zahn-
techniker.

4. Abteilung Frauenberufe: Berufsklassen fiir Blumenbinderinnen,
Damencoiffeure und Coiffeusen, Damenschneiderinnen, Damenschnei-
derinnen auf Kostiime und Mintel, Konfektionsniherinnen fiir Klei-
der, Konfektionsniherinnen fiir Kostiime und Mintel, Glitterinnen,
Knabenschneiderinnen, Korsettschneiderinnen, Kunststopferinnen,
Maschinenstrickerinnen, Modistinnen, Pelzniherinnen, Schirmnihe-
rinnen, Stickerinnen, Tapezierniherinnen, Posamenter, Posamenten-
handarbeiterinnen, Wischeschneiderinnen.

5. Abteilung Verkaufspersonal: Berufsklassen fiir Verkiufer und
Verkiuferinnen der Lebensmittel- und der iibrigen Branchen.

6. Abteilung Fremdsprachen: Freie Kurse in Franzosisch, Italie-
nisch, Englisch, Spanisch, Deutsch fiir Fremdsprachige.

Die Kurse finden entweder Montag und Donnerstag oder Diens-
tag und Freitag je 19.30 bis 21.00 Uhr statt; besondere Englisch-
kurse fiir das Gastgewerbe.

7. Lehrwerkstiitte fiir Mibelschreiner : Ausbildung von Mébelschrei-
nern in 3% jihriger Lehrzeit.

Der Gewerbeschule der Stadt Ziirich ist auf Grund eidgendssi-
scher Reglemente die Durchfithrung interkantonaler Fachkurse fiir
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Brauer, Radioelektriker, Uhrmacher und Vermessungszeichner iiber-
tragen.

Die unter 1 bis 5 genannten Abteilungen fiihren neben dem
Pflichtunterricht fiir Lehrlinge und Lehrtéchter Kurse zur beruflichen
Weiterbildung und zur Vorbereitung auf die hohere Fachpriifung
(Meisterpriifung) durch.

Die Kunstgewerbeschule Ziirich

umfaBt die kunstgewerblichen Vorbereitungsklassen (Dauer ein Jahr)
und die Ausbildungsklassen fiir Buchbinden (Dauer der Ausbildung
3% Jahre), Graphik (4 Jahre), Innenausbau (3 Jahre), Photographie
(3 Jahre), Silber- und Goldschmiede (Metallklasse) (4 Jahre), Mode-
fach (Modellistinnen und Modezeichnerinnen) (3 Jahre), Handweben
und Textilhandwerk (3 Jahre) und die Malerfachschule (semester-
weise Weiterbildung). Ferner fiihrt die Schule Kurse zur beruflichen
Weiterbildung nach bestandener Lehrabschluflpriifung und zur Vor-
bereitung auf hohere Fachpriifungen in den vorstehend genannten
Berufen wie auch im Buchdruckfach und in der Lithographie durch.
Tages- und Abendunterricht.

Der Kunstgewerbeschule sind angegliedert das Kunstgewerbe-
museum mit einer kunstgewerblichen Sammlung und den wechselnden
Ausstellungen sowie die dffentliche Bibliothek.

Eintrittsalter: zuriickgelegtes 15. Altersjahr. Abschluf3: kantonale
LehrabschluBpriifung. Schulgeld.

Die Berufsschule der Stadt Winterthur

Minnliche Abteilung. Pflichtunterricht fiir die durch Verfiigung
der Volkswirtschaftsdirektion zugeteilten gewerblichen Lehrlinge.

Freiwilliger Unterricht als Erginzung des Pflichtunterrichtes,
sowie zur beruflichen und allgemeinen Weiterbildung und zur Vor-
bereitung auf die hohere Fach- (Meister-) Priifung.

Allgemein zugingliche Kurse iiber die Gemeinde Winterthur.

Freiwillige Weiterbildungskurse fiir Ungelernte.

Weibliche Abteilung.

1. Gewerbliche Abteilung: a. Erginzung zur praktischen Lehre
(gewerbliche Berufe und Verkiuferinnen). b. Berufslehre fiir Damen-
schneiderinnen. ¢. Weiterbildungskurse. d. Dreijihrige Vorbereitung
auf das Kant. ziircherische Arbeitslehrerinnen-Seminar.

2. Hauswirtschaftliche Abteilung: a. Obligatorische Kurse nach
dem kant. ziircherischen Gesetz vom 5. Juli 1931. b. Freie Kurse
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mit verschiedener Dauer fiir Nihficher, Handarbeiten, Kochen,
Hauswirtschaftslehre. ¢. Haushaltlehrmeisterinnenkurse.

3. Elternschule: a. Siduglingspflege, Krankenpflege in der Familie.
b. Ehe-, Familien- und Erziehungsfragen. c. Anfertigung einfacher
Spielwaren.

Schweizerische Frauenfachschule Ziirich

Abteilungen:

Berufslehre fiir Damen-, Wische-, Kostiim- und Mantelschneide-
rinnen in Lehrwerkstitten mit Kundenarbeit. Eintritt nach zuriick-
gelegtem 15. Altersjahre. Lehrzeit fiir Damenschneiderei und fiir
Kostiim- und Mantelschneiderei drei Jahre, fiir Wischeschneiderei
214, Jahre. LehrabschluBpriifung. Lehrgeld.

Sonderabteilung zur Vorbereitung auf das kantonale Arbeitslehre-
rinnen-Seminar: Dauer drei Jahre. Wischeschneiderinnenlehre und
Spezialkurse an der Frauenfachschule, Unterricht allgemeinbildender
Natur an derTochterschule der Stadt Ziirich, Abt. IT1. Vorkenntnisse:
sechs Jahre Primar- und drei Jahre Sekundarschule. LehrabschluB-
priifung. Lehr- und Kostgeld.

Weiterbildungskurse fiir Damen- und Wischeschneiderinnen: Vor-
bereitungskurs auf die Meisterpriifung. Kursgeld.

Ausbildung zur Fachlehrerin fiir die Berufe der Damen-, Wische-
und Knabenschneiderei: Kursdauer ein Jahr. Eintrittsbedingungen:
drei Jahre Sekundarschule, Lehrabschlu- und Meisterinnenpriifung.
Aufnahmepriifung. Abschlufl: Fahigkeitsausweis fiir den Unterricht
an gewerblichen Berufsschulen, Frauenarbeitsschulen und hauswirt-
schaftlichen Fortbildungsschulen. Kursgeld.

Naihkurse fiir den Hausbedarf: kurzfristige Tages- und Abendkurse.
Kursgeld.

Fortbildungsklasse: Eintritt nach zuriickgelegtem 15. Altersjahr.
Absolvierung des obligatorischen hauswirtschaftlichen Unterrichts in
Verbindung mit der Haushaltungsschule des Schweizerischen Gemein-
niitzigen Frauenvereins Ziirich. Jahreskurs. Schulgeld. Beginn des
Schuljahres im April.

Die Schweizerische Fachschule fiir das Gastgewerbe Belvoirpark, Ziirich

Halbjihrige theoretisch-praktische Ausbildungskurse in Betriebs-
lehre, Kiiche, Service, Getrinkekunde, Buchhaltung, Korrespon-
denz und Sprachen, Rechtskunde.
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Aufnahmebedingungen: mindestens neun Schuljahre. Mindest-
alter 17 Jahre. Die bestandene AbschluBpriifung wird in allen Kan-
tonen als Fahigkeitsausweis zur Erlangung eines Wirtschaftspatentes
anerkannt. Kursbeginn anfangs Mai und November. Internat und
Externat.

d. Industrielle Berufsschulen

Die Textilfachschule Ziirich

Kurse von ein bis zwei Jahren. Ausbildung von Textilkaufleuten,
Disponenten und Webermeistern. Eintrittsbedingungen: Mindest-
alter 18 Jahre, geniigende Schulbildung (mindestens Sekundarschule),
gute praktische Vorbildung im Weben. Berufslehre fiir Textilent-
werfer 3% Jahre. Eintrittsalter: 15 Jahre. Aufnahmepriifungen.
Schulgeld.

e. Technische Berufsschulen

Das Technikum des Kantons Ziirich in Winterthur

Héohere technische Schule des Kantons Ziirich. Fachschulen fiir
Hochbau, Tiefbau, Maschinenbau, Elektrotechnik (Starkstrom-
technik und Fernmeldetechnik) und Chemie (Chemie und Textil-
chemie). Angegliedert ist eine Handelsschule. Studiendauer an jeder
Fachschule drei Jahre. Der Besuch des Technikums steht auch Schii-
lerinnen offen. Aufnahmebedingungen: Sekundarschule (3 Jahre).
Aufnahmepriifung. Fiir den Besuch der technischen Fachschulen
wird eine Berufspraxis vorausgesetzt.

Die Schiiler des Technikums kénnen sich ein Diplom der be-
treffenden Fachschule erwerben. Dieses ist dem Ingenieur-Zeugnis
einer deutschen Ingenieur- oder Staatsbauschule gleichwertig, und
es entspricht dem franzésischen Diplome d’Ingenieur des Ecoles

Nationales d’Arts et Métiers. Schulgeld.

Die Metallarbeiterschule Winterthur

Lehrwerkstiitten fiir Mechaniker und Feinmechaniker. Vierjihrige
vertraglich geregelte Lehrzeit. Umfassende Ausbildung in Werkstitte
und Theorieunterricht. AbschluBpriifung mit Fahigkeitsausweis. Auf-
nahmebedingungen: zuriickgelegtes 15. Altersjahr, drei Jahre Sekun-
darschule oder dhnliche Ausbildung, Aufnahmepriifung.

Der Arbeitgeberverband schweizerischer Maschinen- und Metall-
industrieller betreibt in besondern Ridumen der Metallarbeiterschule,
unabhingig von den Lehrwerkstitten, eine Werkmeisterschule.
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f. Kaufmiannische Berufsschulen

Die kantonale Handelsschule Ziirich

bildet mit Gymnasium und Oberrealschule die Kantonsschule Zii-
rich und steht unter eigenem Rektorat. Zwei Abteilungen: die
berufliche Abteilung oder Hohere Handelsschule mit Di-
plompriifung nach vier Jahreskursen und die Maturitdtshandels-
schule mit Maturititspriifung nach 4% Jahreskursen (5 Klassen).
Maturititszeugnis mit beschrinkter Giiltigkeit. In den untern Klassen
der beruflichen Abteilung werden auch kiinftige Handelslehrlinge
und — in besondern Klassen mit dreijihrigen Kursen — kiinftige Post-
und Eisenbahnlehrlinge vorgebildet. Die 1. Klasse der Hohern Han-
delsschule und der Maturititsschule haben denselben Lehrplan. An-
schlul beider Abteilungen an die 2. Klasse der Sekundarschule,
eventuell Aufnahme von Knaben aus der 3. Sekundarklasse in die
2. Klasse der Hohern Handelsschule.

Eintrittsalter: Fiir die unterste (1.) Klasse das auf den 1. Mai
zuriickgelegte 14. Altersjahr. Fiir Schiiller mit gutem Notenstand
aus der 2. Sekundarklasse Probezeit, fiir die andern Aufnahmeprii-
fung. Schulbeginn im Friihjahr. Schulgeld.

Die Handelsschule der Kantonsschule Ziircher Oberland
in Wetzikon
Schuldauer drei Jahre, im Anschlufl an die 3. Klasse der Sekun-
darschule. Wie die Handelsschule des Technikums in Winterthur
organisiert.

Die Handelsschule des kantonalen Technikums in Winterthur

(Siehe Ziff. 6 lit. e). Schuldauer drei Jahre. Diplom, das im Sinne
des Bundesgesetzes iiber die berufliche Ausbildung dem LehrabschluB-
zeugnis gleichgestellt wird.

Die Handelsabteilung der Téchterschule der Stadt Ziirich

Zwei Unterabteilungen: Die berufliche Abteilung mit dreijihriger
Ausbildungszeit und Diplomabschluf} und die Maturitdtsabteilung mit
vier Jahreskursen. Maturititszeugnis mit beschrinkter Geltung.
Trennung der Schiilerinnen der beiden Abteilungen nach der 1. Klasse.
AnschluB an die 3. Sekundarklasse. Aufnahmealter: Das am 1. Mai
zuriickgelegte 15. Altersjahr. Aufnahmepriifung. Beginn des Schul-
jahres im April. Schulgeld.
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g. Berufsschulen fiir Verkehr

Ausbildung der Post- und Eisenbahnlehrlinge an der Kantonalen
Handelsschule in Ziirich; 1. Klasse gleicher Lehrplan wie Hohere
Handelsschule. Besondere Parallele der 2. und 3. Klasse mit ergéan-
zenden Kursen. Dreijahrige Dauer.

h. Spezielle Frauenbildungsschulen

Die Téchterschule der Stadt Ziirich: Abteilung ITI

Die Téchterschule der Stadt Ziirich, Abteilung ITI, umfaBt zwei
Unterabteilungen: 1. die Frauenbildungsschule, 2. das Kindergart-
nerinnen- und Hortnerinnenseminar.

Die Frauenbildungsschule vermittelt jungen Midchen die allge-
meine Vorbereitung fiir eine Reihe von Frauenberufen, wie Kinder-
gartnerin, Hortnerin, Arbeitslehrerin, Haushaltlehrerin, Hausbeamtin,
soziale Helferin, Kinder- und Krankenpflegerin, Arztgehilfin, Labo-
rantin. Sie leitet auf der Stufe und in der geistigen Verantwortung
einer Mittelschule die Schiilerinnen zu selbstindigem Denken und zu
selbstindiger Erarbeitung des Wissens an und erstrebt die Entfaltung
der kiinstlerischen Anlagen der Schiilerinnen. Eine besondere Aufgabe
sieht die Schule darin, die Charakterbildung der jungen Madchen und
ihre Reife fiir die Berufswahl zu férdern.

Neben den reguliren Schiilerinnen werden Freischiilerinnen und
Hospitantinnen aufgenommen. Zur Vorbereitung auf das Arbeits-
lehrerinnenseminar wird in Verbindung mit der Schweizerischen
Frauenfachschule eine Sonderklasse gefiihrt. Ein Deutschkurs fiir
Fremdsprachige bietet namentlich Médchen aus der franzoésischen und
italienischen Schweiz Gelegenheit, ihre Kenntnisse im Deutschen zu
erweitern und zu vertiefen. Zum Eintritt in die 1. Klasse der Frauen-
bildungsschule sind erforderlich das zuriickgelegte 15. Altersjahr und
der Ausweis iiber den Besuch einer dreiklassigen Sekundarschule.
Aufnahmepriifung. DiplomabschluB nach dreijahriger Ausbildung.

Das Kindergirinerinnen- und Hortnerinnenseminar der Stadt
Ziirich bildet in viersemestriger Kursdauer Kindergirtnerinnen und
Hortnerinnen aus. (Siehe Ziff. 7.)

Die hiohere Midchenschule der Stadt Winterthur
(mit der Kantonsschule verbunden)

umfaBt drei Jahreskurse und dient der weitern Fortbildung der
Midchen nach Absolvierung der drei Sekundarklassen. Diplom.
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Schule fiir Soziale Arbeit Ziirich

Die Schule fiir Soziale Arbeit Ziirich (von Bund, Kanton und
Stadt subventioniert) dient der Ausbildung von Sozialarbeiterinnen
und Sozialarbeitern. Zwei Abteilungen: 1. Ausbildung fiir Fiirsorge-
stellen und Sozialsekretariate; 2. Ausbildung fiir Heimerziehung und
Heimleitung.

Aufnahmebedingungen: Umfassende, iiber die obligatorische
Schulpflicht hinausreichende Schulbildung oder Berufslehre, gute
biirotechnische und (fiir Frauen) hauswirtschaftliche Kenntnisse,
Vorpraktikum in einer Institution der sozialen Arbeit, zuriickgeleg-
tes 21. (fiir Abt. A), resp. 20. Altersjahr (fiir Abt. B). Schulgeld an
beiden Abteilungen. Dauer der Ausbildung: zwei Jahre. Lehrgang:
Abwechselnd theoretischer Unterricht und Praktika. Schriftliche
Diplomarbeit. Diplom mitunterzeichnet von der Erziehungsdirek-
tion des Kantons Ziirich.

Kurse fiir kirchliche Gemeindehelferinnen werden periodisch durch-
gefiihrt in Verbindung mit den Kirchenriten der Kantone Basel, Bern
und Ziirich.

7. Die Lehrerbildungsanstalten
a. Das Kindergirtnerinnen- und Hortnerinnenseminar

bildet zusammen mit der Frauenbildungsschule die Abteilung III
der Tochterschule der Stadt Ziirich. Sie vermittelt die erforderlichen
beruflichen Kenntnisse und Fertigkeiten durch theoretisch-kiinst-
lerischen Unterricht sowie durch eine griindliche Einfithrung in die
Lehrpraxis.

Zum Eintritt sind erforderlich das sechs Monate vor Kursbheginn
zuriickgelegte 18. Altersjahr, der Ausweis iiber eine in der Regel
zwolfjahrige Schulbildung sowie iiber ein dreimonatiges Praktikum
in einem Kinderheim. Verminderte Schulbildung muf3 durch haus-
wirtschaftliche und erzieherische Titigkeit ausgeglichen sein. Die
viersemestrigen Kurse beginnen im Herbst jedes Jahres. Aufnahme-
prifung. Diplompriifung.

b.Das kantonale Arbeitslehrerinnen-Seminar

zur Heranbildung von Arbeitslehrerinnen an der Volks- und Fort-
bildungsschule. Dauer: zwei Jahre. Fihigkeitsausweis.

Eintritt: Aufnahmepriifung nach zuriickgelegtem 18. Altersjahr.
Voraussetzung: Besuch von drei Klassen einer ziircherischen Sekun-
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darschule oder einer gleichwertigen Schule, gute Vorbildung in den
weiblichen Handarbeiten (Berufslehre, Kurse an einer Berufsschule,
Besuch der Sonderklasse).

Zur Vorbereitung auf das kantonale Arbeitslehrerinnen-Seminar
besteht eine an die III. Sekundarklasse anschlieBende «Sonder-
klasse» an der Schweizerischen Frauenfachschule Ziirich, in Verbin-
dung mit der Téchterschule, Abteilung III. Dauer: drei Jahre. Die
Schiilerinnen absolvieren eine Lehre als Wischeschneiderin an der
Frauenfachschule und besuchen den theoretischen Unterricht an der
Téchterschule.

Eine gleiche Vorbereitungsklasse besteht an der Berufsschule
Winterthur in Verbindung mit der dortigen Midchenschule. Auf-
nahmepriifung.

Das hauswirtschaftliche Obligatorium wird in einem dreimonati-
gen Kurs an der Haushaltungsschule Ziirich absolviert; die berufli-
chen, fachlich-methodischen und pidagogischen, sowie die allgemein
bildenden Ficher sind Unterrichtsgegenstand des unter der Leitung
der kantonalen Arbeitsschulinspektorin stehenden Arbeitslehrerin-
nen-Seminars.

Unentgeltlichkeit des Unterrichtes fiir Kantonsbiirgerinnen; fiir
die andern Schulgeld.

c. Der Ausbildungskurs zur Fachlehrerin

in den Berufen der Damen-, Wische- und Knabenschneiderei (siehe
Ziff. 6 lit. c).

d. Der Kurs zur Aushildung

von Haushaltungslehrerinnen

wird an der Haushaltungsschule der Sektion Ziirich des Schweize-
rischen Gemeinniitzigen Frauenvereins durchgefithrt. Dauer: 2%
Jahre. Fihigkeitspriifung. Aufnahmebedingungen: zuriickgelegtes
18. Altersjahr, Ausweis iiber erfolgreiche Absolvierung von minde-
stens zwei Klassen Mittelschule oder entsprechende Vorbildung
(elfjahrige Schulzeit). Ausweis iiber praktische Vorkenntnisse. Auf-
nahmepriifung.

e. Die Bildungsanstalten fir Primarlehrkrifte

Die Kantonale Lehrerbildungsanstalt

geteilt in Unter- und Oberseminar, vermittelt die ordentliche, das
heilt die durch das Lehrerbildungsgesetz vom 3. Juli 1938 vor-
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gesehene staatliche Ausbildung der ziircherischen Primarlehrer und
-lehrerinnen. Das Unterseminar in Kiisnacht dient iiberwiegend der
allgemeinen, das Oberseminar in Ziirich iiberwiegend der beruflichen
Bildung.

Fiir Kantonsbiirger Unentgeltlichkeit des Unterrichts, ebenso
fir Biirger anderer Kantone, die seit wenigstens acht Jahren im
Kanton Ziirich niedergelassen sind. Die andern bezahlen ein Schul-
geld.

Dauer des Unterrichts im Unterseminar: vier Jahre. Das Abgangs-
zeugnis berechtigt zum Eintritt ins Oberseminar und zur Immatri-
kulation an der rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultit und
den beiden philosophischen Fakultiten der Universitat Ziirich.

AnschluB an die 3. Sekundarklasse. Eintrittsalter: Das auf den
30. April zuriickgelegte 15. Altersjahr. Auslinder werden nicht auf-
genommen. Schuljahrbeginn im Friihling. Aufnahmepriifung. -

Dauer des Unterrichts am Oberseminar: ein Jahr. Neben den Ab-
solventen des Unterseminars Kiisnacht sind zur Aufnahme auch die
Absolventen der andern ziircherischen Lehrerbildungsanstalten be-
rechtigt (Lehrerinnenseminar der Tochterschule der Stadt Ziirich,
Evangelisches Lehrerseminar Ziirich und - sofern sie den vom Er-
ziechungsrat angeordneten halbjihrigen Erginzungskurs besucht
haben — die Absolventen der Lehramtsabteilungen der Kantons-
schulen Winterthur und Ziircher Oberland in Wetzikon). Der Er-
ziehungsrat kann Absolventen weiterer Mittelschulen zum Ergin-
zungskurs zulassen.

Fiahigkeitspriiffung am Schlufl des Oberseminars. Zwei Jahre nach
der Patentierung Zeugnis der Wihlbarkeit unter der Voraussetzung
finfjahriger Niederlassung im Kanton, mindestens einjihrigen er-
folgreichen Schuldienstes und gesundheitlicher Eignung fiir den
Lehrerberuf.

Die Lehramtsabteilung der Kantonsschule Winterthur

ist als Unterabteilung der Oberrealschule ebenfalls eine staat-
liche Lehrerbildungsanstalt fiir minnliche und weibliche Anwiirter
und steht als solche neben dem Unterseminar in Kiisnacht. 414 Jah-
reskurse. Vor Eintritt ins Oberseminar mufl der halbjihrige Ergin-
zungskurs besucht werden.

AnschluB der Lehramtsabteilung an die 2. Klasse des Gymnasi-
ums oder an die 2. Klasse Sekundarschule. Aufnahmealter: Das auf
den 30. April zuriickgelegte 14. Altersjahr. Aufnahmepriifung. Schul-
geld. :
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Die Lehramtsabteilung der Kantonsschule Ziircher Oberland
in Wetzikon
entspricht in Stellung und Organisation der Lehramtsabteilung der
Kantonsschule Winterthur.

Das Unterseminar der Téchterschule Ziirich (Abteilung I)

Stiadtische Schule; es vermittelt die allgemeine Bildung der
kiinftigen weiblichen Lehrkrifte fiir die Primarschule in vier Jahres-
kursen (wie in Kiisnacht). AbschluBpriifung, deren Bestehen zum
Eintritt ins Oberseminar und zur Immatrikulation an einigen Fa-
kultiiten der Universitit Ziirich berechtigt, unter den gleichen Be-
dingungen wie das Abgangszeugnis des Unterseminars Kiisnacht.

Anschluf3 an die 3. Sekundarklasse. Eintrittsalter: Das zuriick-
gelegte 15. Altersjahr. Aufnahmepriifung. Schuljahrbeginn im Friih-
ling. Schulgeld.

Das Evangelische Lehrerseminar Ziirich (privat)

Eintritt mit zuriickgelegtem 15. Altersjahr. Aufnahmepriifung.
Unterseminar (Allgemeinbildung): vier Jahreskurse. Das AbschluBl-
examen berechtigt zum Studium an der rechts- und staatswissen-
schaftlichen sowie an den philosophischen Fakultiten der Universi-
tit Zirich und zum Eintritt ins Oberseminar (Berufsbildung).
Dauer des Oberseminars: ein Jahr. Konvikt. Schul- und Kostgeld.

Das Heilpidagogische Seminar Ziirich (privat)

Als Kandidaten werden patentierte Lehrkrifte aufgenommen,
welche in der Regel mindestens ein Jahr im Schuldienst gestanden
oder heilpidagogisch titig gewesen sind.

Dauer der Vollkurse: ein Jahr. Sie dienen der Ausbildung von pa-
tentierten Lehrkriften und Erziehern fiir entwicklungsgehemmte
(blinde, sehschwache, kriippelhafte, epileptische, gefiihls- und willens-
gestorte) und alle sonstwie schwer erziehbaren Kinder. Schulgeld.

Von der Erziehungsdirektion mitunterzeichnetes Diplom iiber die
Absolvierung des HPS (Heilpidagogisches Seminar).

Neben den Vollkursen kurzfristige Sonderkurse zur Einfithrung
oder Fortbildung in Heilpadagogik.

f. Die Ausbildung der Sekundarlehrer
und Fachlehrer

Ausbildung der Sekundarlehrer und -lehrerinnen an der Universi-
tit in mindestens viersemestrigem Studium. Dazu Aufenthalt von



Kanton Ziirich 41

mindestens fiinf Monaten im franzdsischen Sprachgebiet. Zwei Stu-
dienrichtungen: Die sprachlich-historische und die mathematisch-
naturwissenschaftliche. Fahigkeitspriiffung. Fiir die Erwerbung des
«Wihlbarkeitszeugnisses» als Sekundarlehrer an ziircherischen Se-
kundarschulen ist der Besitz des ziircherischen Wihlbarkeitszeug-
nisses als Primarlehrer Bedingung.

An der Universitit Ziirich besteht auch die Méoglichkeit der Er-
werbung eines Ausweises iiber Lehrbefihigung in einzelnen Fichern
der Sekundarschulstufe (Fachlehrerpatent). Studienzeit mindestens
vier Semester. Bewerber um ein Patent fiir Fremdsprachen miissen
sich iiber einen mindestens halbjihrigen Aufenthalt im entsprechen-
den Sprachgebiet ausweisen. Kollegiengeld und Semesterbeitriige.

g. Die Ausbhildung der Lehrer an den Mittelschulen
und an den Berufsschulen

Vorbildung an der Universitit Ziirich und an der Eidgenéssischen
Technischen Hochschule.

Die Universitit vermittelt die wissenschaftliche und praktisch-
padagogische Ausbildung: 1. fiir das hohere Lehramt in den philolo-
gisch-historischen Fichern; 2. fiir das hohere Lehramt in den mathe-
matisch-naturwissenschaftlichen Fichern; 3. fiir das h6here Lehramt
in den Handelsfichern.

Staatliches Diplom.

8. Die Maturititsschulen
a. Die Kantonsschule Ziirich (fiir Knaben)

Drei selbstindige Abteilungen, die zur Maturitit fithren: Das
Gymnasium, die Oberrealschule und die Handelsschule.

Das kantonale Gymnasium schliefit an das Lehrziel der 6. Klasse
der ziircherischen Primarschule an und umfaft 614 Jahreskurse.
Eintrittsalter in die 1. Klasse: Das zuriickgelegte 12. Altersjahr. Auf-
nahmepriifung. Das Literargymnasium entspricht dem Typus A, das
Realgymnasium dem Typus B der eidgendssischen Maturititsordnung.
Literatur- und Realgymnasium getrennt und von der 1. Klasse an als
selbstindige Lehranstalten gefiihrt.

Zur Zeit probeweise Eingliederung zweier Klassen: a. der Uber-
gangsklasse fiir Sekundarschiiler von der Landschaft zum Eintritt
in die 3. Gymnasialklasse (Eintritt nach dem ersten Halbjahr der
2. Sekundarklasse); b. der lateinlosen Sonderklasse fiir Schiiler,
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welche die Schule am Ende des zweiten Gymnasialjahres verlassen
wollen. Sie wird im Winterhalbjahr der 2. Gymnasialklasse gefiihrt
und bereitet auf den Ubertritt in die 3. Sekundarklasse oder die un-
terste Klasse der Oberreal- und der Handelsschule vor.

Die Oberrealschule schlieBt an die 2. Sekundarklasse an (bis jetzt
auch an die lateinlose Sonderklasse des Gymnasiums). Typus C der
eidgendssischen Maturititsordnung. Eintrittsalter: Das zuriickgelegte
14. Altersjahr. Dauer des Unterrichtes: 4% Jahreskurse. Aufnahme-
priifung.

Die kantonale Handelsschule (siehe Ziff. 6 lit.f). Schulbeginn
Frithling.

Schulgeld in allen Abteilungen.

b. Die Kantonsschule Winterthur (gemischte Schule)

Zwei Abteilungen: a. Gymnasium: 6% Jahreskurse (Typus A und
B); Anschluf} an die 6. Primarklasse; Eintrittsalter: zuriickgelegtes
12. Altersjahr. b. Oberrealschule: 47 Jahreskurse (Typus C); Glie-
derung in eine Technische Abteilung und in eine Lehramtsabteilung,
deren Absolventen nach Besuch eines Erginzungskurses ins Ober-
seminar aufgenommen werden. Die Technische und die Lehramts-
abteilung schlieBen an die 2. Klasse des Gymnasiums oder an die
2. Sekundarklasse an.

Aufnahmepriifung. Schulgeld. Mit der Kantonsschule Winterthur
ist die hohere Mddchenschule der Stadt Winterthur verbunden.

c. Die Kantonsschule Ziircher Oberland in Wetzikon
(gemischte Schule)

Zwei Abteilungen: 1. Gymnasium, Typus A und B: Vorlaufig
vier Jahreskurse, dann Ubertritt in die 5. Klasse der Gymnasien
Ziirich oder Winterthur (bei geniigenden Leistungen ohne Priifung).
Anschlufl an die 6. Primarklasse. Eintrittsalter: zuriickgelegtes
12. Altersjahr. 2. Oberrealschule, Typus C: 4% Jahreskurse, Gliede-
rung in eine Technische Abteilung und eine Lehramtsabteilung, deren
Absolventen nach Besuch eines Erginzungskurses ins Oberseminar
aufgenommen werden. Anschluf an die 2. Klasse der Sekundarschule.
Eintrittsalter: zuriickgelegtes 14. Altersjahr.

Aufnahmepriifung und Probezeit. Schulgeld.

Im Herbst 1959 werden erstmals Maturitédtspriifungen des Typus C durch-
gefiihrt werden und voraussichtlich wird das Gymnasium spiter auch bis zur
Maturitit (Typus A und B) gefiihrt werden.
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d. Die Tochterschule der Stadt Ziirich
AbteilungI

Unterabteilungen: 1. Gymnasium A: 6% Jahreskurse; 2. Gym-
nasium B: vier Jahreskurse; 3. Unterseminar: vier Jahreskurse
(siehe Ziff. 7).

Das Gymnasium A fithrt im AnschluB an die 6. Primarklasse in
6% Jahren zur Maturitéitspriiffung. Es umfaBt eine Literar- und eine
Realabteilung (Typus A und B der eidgendssischen Maturitdtsord-
nung). Das Gymnasium B fithrt im AnschluB an die 3. Sekundar-
klasse in vier Jahreskursen zur Maturititspriffung. (Wird fiir die
medizinischen Berufsarten nicht anerkannt. Absolventinnen, die
sich solchen zuwenden wollen, haben sich der eidgendssischen Ma-
turititspriifung zu unterziehen.) Das Gymnasium B ist ein Real-
gymnasium.

Eintrittsalter: Fiir das Gymnasium A das zuriickgelegte 12. Alters-
jahr, fiir das Gymnasium B das zuriickgelegte 15. Altersjahr. Auf-
nahmepriifung und Probezeit. Schulgeld. Schulbeginn im Friihling.

e. Freies Gymnasium in Ziirich (privat)

Die Schule umfait 6% Jahreskurse fiir Knaben und Midchen
mit eigener, staatlich anerkannter Maturititspriifung.

1. Vorbereitungsklasse. Entspricht der 6. Primarklasse; bereitet
auf die Mittelschule vor und priift die Eignung fiir Gymnasium oder
Sekundarschule. 2. Literargymnasium (Typus A). Latein von der 1.
und Griechisch von der 3. Klasse an. 3. Realgymnasium (Typus B).
Latein von der 1. und Englisch von der 3. Klasse an. 4. Oberreal-
schule (Typus C). Ohne alte Sprachen. Besondere Pflege der mathe-
matisch-naturwissenschaftlichen Ficher. AnschlieBend an die 2. Se-
kundar- oder Gymnasialklasse. 5. Sekundarschule. 1. bis 3. Klasse
fiir Knaben und Madchen. Unterricht nach dem Ziircher Sekundar-
schullehrplan. Vorbereitung auf Oberrealschule, Handelsschule, Tech-
nikum, Lehrerseminar und auf die Berufslehre.

Eintritt ins Gymnasium mit 12 Jahren, in die Vorbereitungs-
klasse mit 11 Jahren.

9. Die Hochschulen

a. Die Universitit Ziirich

Organisation: Theologische Fakultit (reformiert); Rechts- und
staatswissenschaftliche Fakultit mit handelswissenschaftlicher Ab-
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teilung und Abteilung fiir Journalistik; Medizinische Fakultit mit
zahnirztlichem Institut; Veterinidr-medizinische Fakultit; Philo-
sophische Fakultit I (philosophisch-philologisch-historische Rich-
tung); Philosophische Fakultit II (mathematisch-naturwissen-
schaftliche Richtung). Kollegiengeld und Semesterbeitrige.

Eintritt 18. Altersjahr. Die Aufnahme erfolgt nach Vorweisung
eines Reifezeugnisses einer anerkannten Vorbereitungsanstalt oder
nach bestandener Aufnahmepriifung an der Universitit.

Doktorat, Lizentiat.

b. Die Eidgenéssische Technische Hochschule
in Ziirich

(Siehe Seite 9).

c. Das schweizerische Institut fiir Auslandforschung
in Ziirich
Autonomes Hochschulinstitut in enger Verbindung mit Uni-
versitit und ETH. Bietet auf Grund eines besondern Koordinations-
programmes zusitzliche freie Kurse und Arbeitsgemeinschaften auf
dem Gebiete der Auslandforschung (Kultur, Wirtschaft, Staats- und
Sozialpolitik, meist nach regionalen Gesichtspunkten aufgebaut).

KANTON BERN

Gesetzliche Grundlagen

Dekret iiber die finanziellen Leistungen des Staates an die Kinder-
girten vom 19. Mai 1947, mit Abinderung vom 19. Mai 1952.

Reglement iiber die Diplompriifung fiir Kindergirtnerinnen vom
16. September 1952.

Grofiratsbeschluf betreffend die Ausbildung von Kindergirtnerinnen
im Jura vom 17. November 1947.

Gesetz iiber die Primarschule vom 2. Dezember 1951.

Unterrichtsplan fiir die deutschen Primarschulen vom 21. Dezember
1951.

Plan d’études pour les écoles primaires de langue frangaise du canton
de Berne du 12 novembre 1953.



	Kanton Zürich

